
Erwerbsminderungsrente
Ein wesentliches Thema unserer Rechtsberatungen bildet die Rente wegen voller oder
teilweiser Erwerbsminderung. Daher wollen wir diese Rentenart näher vorstellen und die
Anforderungen zur Feststellung dieser Rente etwas erklären.
Diese Rente steht in der Tradition der bekannten „Invalidenrente“ und wird für jene
Versicherte gewährt, die auch vor Erreichen der  Regelaltersrente aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr in der Lage sind beruflich tätig zu sein.
Zwei wesentliche Faktoren müssen gemäß § 43 SGB VI erfüllt sein, um diese Rente zu
erhalten:
1. Erfüllung der versicherungsrechtlichen Voraussetzungen
Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen sind in den meisten Fällen unserer
Beratungstätigkeit erfüllt.
In den letzten fünf Jahren vor dem Eintritt der Erwerbsminderung müssen drei Jahre
Pflichtbeiträge entrichtet worden sein und die allgemeine Wartezeit muss ebenfalls erfüllt
sein.
2. Das Vorliegen der gesundheitlichen Voraussetzungen für die Erwerbsminderungsrente.
Dies ist der häufigste Streitpunkt bei der Beurteilung des Vorliegens einer Erwerbsminderung.
Die Renten wegen voller bzw. teilweiser Erwerbsminderung lösten am 01.01.2001 die bis
dahin geltende Erwerbsunfähigkeits-/Berufsunfähigkeitsrenten ab.
Ein Anspruch auf diese Rente besteht dann, wenn die versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen erfüllt sind und zugleich auch der Versicherte wegen Krankheit oder
Behinderung auf unbestimmte Zeit nicht in der Lage ist, mindestens drei Stunden täglich
unter den üblichen Bedingungen zu arbeiten. Hierbei ist nicht entscheidend, ob er seine
bisherige Tätigkeit oder seinen erlernten Beruf nicht mehr ausüben kann. Maßstab der
Prüfung für eine volle Erwerbsminderung ist die Unfähigkeit zur Ausübung irgendeiner
beruflichen Tätigkeit im Zeitrahmen von drei Stunden pro Arbeitstag.
Ist der Versicherte in der Lage, mehr als drei, aber unter sechs Stunden pro Tag zu arbeiten
hat er Anspruch auf eine teilweise Erwerbsminderung.
In der Rechtsprechung hat sich durchgesetzt, dass auch arbeitslosen Versicherten, die nur
noch unter sechs Stunden täglich arbeiten können eine Rente wegen voller Erwerbsminderung
erhalten, da von einem verschlossenen Teilzeitarbeitsmarkt ausgegangen wird.
Für Versicherte, die vor dem 01.01.1961 geboren sind gibt es weiterhin noch die teilweise
Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit (§ 240 SGB VI)
Bei dieser Rente wird nur die Hälfte der vollen Erwerbsminderungsrente ausgezahlt.
Für die Gewährung dieser Rente reicht es nicht aus, dass der bisherigen Beruf nicht mehr
ausgeübt werden kann sondern auch eine angemessene Verweisungstätigkeit muss für den
Versicherten nicht mehr zumutbar sein. Nur wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind,
kommt eine teilweise Erwerbsminderungsrente bei Berufsunfähigkeit in Betracht. Die
Prüfung einer Verweisungstätigkeit ist nicht immer einfach, denn die Verweisung auf einen
artverwandten Beruf/Tätigkeit soll keinen wesentlichen sozialen Abstieg bedeuten. All dies
sind natürlich nur Gedankenspiele, denn eine reale Prüfung, ob der Versicherte tatsächlich die
vorgesehene Verweisungstätigkeit auch ausüben kann, erfolgt natürlich nicht. Ebenso ist es
unerheblich, ob im jeweiligen Arbeitsbereich eine derartige Arbeitsstelle noch frei ist. Es geht
lediglich um die Prüfung der Zumutbarkeit. Hier sollten die Ärzte ein Wort mitreden.
Erkennbar ist sicher die Komplexität und Schwierigkeit dieser vorzunehmenden Prüfungen.
Wer also beabsichtigt, einen Antrag auf Feststellung einer Erwerbsminderung zu stellen oder
wer eine Ablehnung dieses Antrages erhalten hat, sollte sich beraten lassen und ggf. auf die
Unterstützung unserer Rechtsberatung/-vertretung zurückgreifen.
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